
Berg, Günter

Article  —  Digitized Version

Grundzüge einer wachstumsorientierten regionalen
Wirtschaftsplanung

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Berg, Günter (1975) : Grundzüge einer wachstumsorientierten regionalen
Wirtschaftsplanung, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 55, Iss. 5,
pp. 262-266

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/134819

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/134819
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


REGIONALPOLITIK

druck, in das auch die Einflüsse der Infrastruktur 
und aller öffentlichen Investitionen eingehen. Die 
Cost-Benefit-Analyse kann möglicherweise später 
einmal — wenn überhaupt je realisierbar — für 
andere regionalpolitische Aufgaben verwandt 
werden.

Chancen einer Produktivitätsorientierung
Nun hat nach den stockend und mühsam ent­
wickelten Vorstellungen über Ziele und Methoden 
der regionalen Strukturpolitik ein im August 1974 
gefaßter Beschluß des Planungsausschusses der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regio­
nalen Wirtschaftsstruktur“ ,6) offensichtlich eine 
Abkehr von dem bisher geltenden Instrumenta­
rium gebracht. Künftig sollen für die Abgrenzung 
der zu fördernden Regionen nicht mehr die Höhe 
des Sozialprodukts entscheidend sein, sondern 
folgende Maßstäbe:
□  das Arbeitsplatzdefizit,
□  unterdurchschnittliches Einkommen,
□  eine rückständige Infrastruktur.

Der regionalpolitische Erfolg wird also nicht mehr 
am gesamtwirtschaftlichen Zuwachs, sondern an 
diesen neuen Kriterien gemessen, zumal auch die 
Fördergebiete nicht mehr kreisweise, sondern, 
wie es in der amtlichen Verlautbarung heißt, „ge­
meindescharf“ abgegrenzt werden sollen, für die 
Verwaltungsbezirke unterhalb der Kreisgrenzen 
aber keine Daten über das Sozialprodukt berech­
net werden können.

Infolgedessen wird die wirtschaftliche Entfaltung 
der Fördergebiete nur unvollständig beurteilt wer­
den können, denn der alles erfassende Maßstab 
der Wirtschaftskraft wird künftig fehlen. Die drei 
neuen Kriterien der Strukturpolitik können diese 
Aufgabe nicht übernehmen, es fehlt ihnen die ge­
meinsame Basis, um eine einheitliche Aussage 
über die wirtschaftliche Leistung eines Raumes 
zu erlauben. Noch eine weitere Folgerung ist zu 
ziehen: Der Nachweis der regionalen Produktivi­
tät wird auch künftig entfallen müssen.

B u n d e s m in is te r iu m  fü r  W irts c h a ft, T a g e sn a ch rich te n  vom  23. 8 .
1974.

Grundzüge einer wachstumsorientierten 
regionalen Wirtschaftsplanung
Günter Berg, Düsseldorf

Jede wirtschaftspolitische Maßnahme ist dem 
ökonomischen Zwang ausgesetzt, mit nur be­

grenzt zur Verfügung stehenden Mitteln ein be­
stimmtes Ziel zu erreichen. Der erste Schritt einer 
pragmatisch orientierten regionalen Wirtschafts­
planung muß deshalb darin bestehen, klar formu­
lierte Ziele für eine regionale Wirtschaftspolitik 
festzulegen. In einem zweiten Schritt sind die Re­
gionen zu bestimmen, die in die Förderpolitik ein­
bezogen werden sollen. Bei dem Problem, mit 
welchen Mitteln die angestrebten Ziele in den 
ausgewählten Regionen erreicht werden können, 
stellt sich drittens die Frage nach der wirtschafts-

Dr. Günter Berg, 32, ist seit 1971 im Referat 
„Finanzplanung, Steuerschätzung, allge­
meine volkswirtschaftliche Fragen" des 
Finanzministeriums von Nordrhein-Westfa­
len in Düsseldorf tätig. Zuvor war er Refe­
rent am dortigen Statistischen Landesamt.

politischen Grundkonzeption. Der Erfolg der re­
gionalen Wirtschaftspolitik wird schließlich ent­
scheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, 
eine Koordinierung der raumbezogenen Planun­
gen der politischen Entscheidungsträger sicher­
zustellen.

Förderungsbedürftigkeit oder 
Förderungswürdigkeit

„Das entscheidende Hemmnis der Regionalpolitik 
ist in der Tatsache zu sehen, daß keine klare Vor­
stellung über die Ziele besteht"'). Die Zielsetzung 
der regionalen Wirtschaftspolitik kann grund­
sätzlich nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten 
erfolgen. Einmal kann die Beseitigung unterdurch­
schnittlicher regionaler Entwicklungen im Vorder­
grund stehen. Die Regionalpolitik ist in diesem 
Falle nach dem Kriterium der Förderungsbedürf­
tigkeit ausgerichtet und hat eine — im weitesten
’ ) H. St. S e i d e n f u s :  K o o rd in a t io n s p ro b le m e  und  a k tue lle  
H e m m n isse  d e r R e g io n a lp o lit ik ,  in :  B e iträ g e  zu r R e g io n a lp o lit ik ,  
h rsg . von  H. K. S c h n e i d e r ,  B e r lin  1968, S. 127.
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Sinne — Angleichung der Lebensverhältnisse zum 
Ziel. Zum anderen kann die Zielsetzung der re­
gionalen Wirtschaftspolitik darin bestehen, einen 
möglichst hohen Beitrag zum gesamtwirtschaft­
lichen Wachstum zu liefern. In diesem Falle wird 
die Regionalpolitik nur diejenigen Regionen in die 
Förderpolitik einbeziehen, die eine entsprechende 
Entwicklungsfähigkeit aufweisen, d. h. über ein 
hohes Entwicklungspotential verfügen.

Die Präzisierung der Zielbestimmung einer regio­
nalen Wirtschaftspolitik, die an dem Kriterium der 
Förderungsbedürftigkeit orientiert ist, könnte darin 
bestehen, eine interregionale Angleichung der 
Pro-Kopf-Einkommen zu erreichen. Dieser redistri­
butionspolitische Ansatz genügt aber allein noch 
nicht der im Raumordnungsgesetz (§§ 1,2) gefor­
derten Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse. 
Dazu ist eine räumliche Ordnung notwendig, die 
gute Wohn-, Erholungs- und Arbeitsbedingungen 
schafft und ein räumlich quantitativ und quali­
tativ ausgewogenes Angebot an infrastrukturellen 
Einrichtungen sicherstellt. Diese Forderungen wer­
den mit zunehmender Nivellierung der regionalen 
Einkommen sogar stärker2).

Die Zahl der nur in Nutzenkategorien zu erfassen­
den Variablen ist bei der Akzentuierung dieses 
raumordnungspolitischen Zieles sehr groß. In ihm 
subsumieren sich ökonomische, topographische, 
soziale, medizinisch-physiologische, ja sogar 
ethische Zielvorstellungen, die wegen ihrer man­
gelnden Konkretheit oft Leerformeln bleiben 
müssen.
Die raumordnungspolitischen Zielvorstellungen 
gehen in weiten Bereichen nicht nur über die öko­
nomische Entscheidungssphäre hinaus, sondern 
setzen sich zu rein ökonomischen Zielvorstellun­
gen in Widerspruch, wenn z. B. Regionen geför­
dert werden, die über kein ausreichendes Ent­
wicklungspotential verfügen. Hier besteht die Ge­
fahr, daß staatliche Förderpolitik zu einer lang­
fristigen Subventionspolitik führt.

Wie und ob ein Kompromiß zwischen dem raum- 
ordnungs- und wachstumspolitischen Ziel getrof­
fen wird, ist eine politische Entscheidung. Es steht 
aber außer Zweifel, daß die außerökonomischen 
Ziele um so eher realisierbar sind, je größer das 
wirtschaftliche Wachstum ist. Erst ein wachsendes 
Sozialprodukt bringt Mittel auf, die für eine Ver­
besserung oder Nivellierung des gesamtwirtschaft­
lichen Infrastrukturniveaus erforderlich sind. Je 
stärker das wirtschaftliche Wachstum ist, desto 
friktionsloser laufen auch regionale und sektorale 
Anpassungsprozesse a b 3). Die Akzentuierung des 
wachstumspolitischen Ziels der Regionalpolitik 
findet hier ihre Erklärung und Rechtfertigung.
2) Vg l. R. B. A n d r e w s :  U rb a n  G ro w th  an d  D e ve lo p m e n t, 
New Y o rk  1962, S. 27.

Die regionale Wirtschaftspolitik in der Bundes­
republik trägt dem Wachstumsziel weitgehend 
Rechnung. Zwar werden nach § 1 Abs. 2 des Ge­
setzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse­
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ die För­
dergebiete primär nach dem Kriterium der Förde­
rungsbedürftigkeit festgelegt, die Förderung selbst 
erfolgt aber ausschließlich nach dem Prinzip der 
Förderungswürdigkeit. Gemäß §2 Abs. 2 des oben­
genannten Gesetzes werden durch Start- und An­
passungshilfen nur solche Gewerbebetriebe ge­
fördert, die sich später im Wettbewerb behaupten 
können.

Identifizierung und Abgrenzung von Regionen

Nicht nur für eine wachstumsorientierte, sondern 
für jede zielorientierte Wirtschaftspolitik ist eine 
einheitliche und für alle Planungs- und Entschei­
dungsträger verbindliche Gebietsabgrenzung not­
wendig.

Zu unterscheiden ist zwischen der Identifizierung 
und Abgrenzung von Regionen. Bei der Identifi­
zierung werden geeignete Kriterien gesucht, die 
Auskunft über die Struktur der Region geben. Da 
die ausgewählten Kriterien an keinem Punkt im 
Raum quantitativ oder qualitativ abrupt anders­
artig sind, müssen Schwellenwerte festgelegt wer­
den, die die Abgrenzung der Region im Sinne der 
räumlichen Ausdehnung festlegen.

Kriterien für die Identifizierung von Regionen sind 
z. B. Bevölkerungsdichte, Industriestruktur, wirt­
schaftsgeographische Lage, Industrialisierungs­
grad. Eine Typologie der Regionen nach solchen 
Kriterien, wie sie auch im Raumordnungsbericht 
der Bundesregierung vorgenommen wird, hat den 
Vorteil, daß für die Bestimmung der Gebietsein­
heiten Kriterien gewählt werden, die eng mit den 
zu lösenden wirtschaftlichen und sozialen Proble­
men verbunden sind. Sie eignen sich allerdings 
mehr für die Festlegung großräumiger Gebiets­
einheiten als für die Bestimmung kleinerer Regio­
nen. Als ökonomisches Auswahlkriterium für die 
Bestimmung und Abgrenzung kleinerer Regionen 
kommt in erster Linie der sogenannte zentralört­
liche Verflechtungsgrad in Frage. Hiernach wer­
den zunächst zentrale Orte oder wirtschaftliche 
Gravitationszentren festgelegt und das Umland 
dem Zentrum zugeordnet, dessen Einflußbereich 
am stärksten ist. Die Messung des Einflußbereichs 
kann mit Hilfe von Indikatoren wie Güterbewegun­
gen, Personenbeförderungen und Berufspendlern 
erfolgen. Hierbei könen sich allerdings gewisse

3) D ie  In te n s itä t d e r  von  e in e r (W achstum s-) R e g ion  au f a n d e re  
R e g io n e n  ü b e rg e h e n d e n  W a c h s tu m sü b e rtra g u n g se ffe k te  h ä n g t — 
w ie  an a n d e re r S te lle  nach g e w ie se n  — m a ß g e b lich  von  d e r 
H öhe des  g e sa m trä u m lich e n  E in ko m m e n sn ive a u s  ab. V g l. dazu
G. B e r g :  T h e o re tis ch e  G ru n d la g e n  e in e r  w a c h s tu m s o r ie n tie r te n  
re g io n a le n  W ir ts c h a fts p o lit ik  u n te r b e so n d e re r B e rü cks ich tig u n g  
d e r  ö k o n o m isch e n  P ro b le m a tik  d e r  B a llu n g s rä u m e , S. 161 ff.
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Zielkonflikte ergeben zwischen dem ökonomi­
schen Postulat, wonach Gebiete nach funktiona­
len Verflechtungsbereichen abzugrenzen sind, und 
dem politisch administrativen Erfordernis, demzu­
folge die Gebiete nach institutionell abgegrenzten 
Verwaltungsbezirken festgelegt werden müssen. 
Da einerseits statistische Daten nur nach admini­
strativ festgelegten Grenzen zur Verfügung stehen 
und andererseits auch politische Verantwortungs­
bereiche entsprechend abgegrenzt sind, müssen 
Gemeindegrenzen die „kleinsten Bausteine“ für 
die räumliche Abgrenzung regionaler Verflech­
tungsbereiche bilden.

Auch bei der Neuabgrenzung der Fördergebiete 
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse­
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bildeten 
funktionale Verflechtungen — gemessen durch die 
Pendlerbewegungen — das Kriterium für die ge­
meindescharfe Abgrenzung der 178 Arbeitsmarkt­
regionen 4).

Das ökonomische Grundproblem

Die Auswahl der entwicklungsfähigen und damit 
zugleich förderungswürdigen Regionen bildet ein 
Hauptproblem einer wachstumsorientierten Re­
gionalpolitik. Um eine optimale Allokation der 
Produktionsfaktoren im Gesamtraum zu erreichen, 
genügt es nicht, das Entwicklungspotential nur 
einer Region zu ermitteln, vielmehr muß das Ent­
wicklungspotential aller Regionen miteinander 
verglichen werden. Nur dann läßt sich eine Rang­
ordnung der zu fördernden Regionen festlegen. 
Die Frage, wie das relative Entwicklungspotential 
der einzelnen Regionen einigermaßen zuverlässig 
abgeschätzt werden kann, stellt nach Giersch das 
ökonomische Grundproblem der Regionalpolitik 
d a r5).

Die natürlichen Standortfaktoren, wie z. B. Boden­
beschaffenheit, Rohstoffvorkommen, Klima und 
Wasser, die noch zu Beginn der Industrialisierung 
als standortentscheidende Faktoren auf eine 
Agglomeration ökonomischer Aktivitäten hinwirk­
ten, haben mit dem zunehmenden Ausbau des 
Verkehrswesens und der Versorgungsbedingun­
gen sowie der größer gewordenen Mobilität der 
Produktionsfaktoren ständig an standortbindender 
Bedeutung verloren. Die Standortgunst der Wirt­
schaftsräume mit hohen Zuwachsraten des Sozial­
produkts beruht heute mehr auf den Vorteilen 
künstlich geschaffener Standortfaktoren wie 
Agglomerationsersparnisse, interne Ersparnisse

4) V g l. P. K l e m m e r :  A b g re n zu n g  re g io n a le r  A rb e its m ä rk te  
In  d e r B u n d e s re p u b lik  D e u tsch la n d  fü r  d ie  Z w ecke  d e r G e m e in ­
s ch a ftsa u fg a b e  „V e rb e s s e ru n g  d e r re g io n a le n  W ir ts c h a fts s tru k tu r “ , 
B o chum  1973.

5) V g l.  H. G i e r s c h :  D as ö ko n o m is c h e  G ru n d p ro b le m  d e r
R e g io n a lp o lit ik ,  ¡n: G e s ta ltu n g s p ro b le m e  d e r W e ltw ir ts c h a ft, F e s t­
s c h r if t  fü r  A . P re d ö h l, G ö tt in g e n  1964, S. 392.

und Infrastrukturausstattung. Umfragen bei Kre­
ditinstituten und öffentlichen Verwaltungen haben 
deutlich die dominierende Stellung der Infrastruk­
turfaktoren für die Standortwahl nicht unmittelbar 
standortgebundener Betriebe gezeigt6). Der Ver­
sorgungsgrad einer Region mit infrastrukturellen 
Einrichtungen sollte deshalb als ein Indikator bei 
der Bestimmung des Entwicklungspotentials einer 
Region mitberücksichtigt werden.

Weitere Anhaltspunkte für die Schätzung des re­
lativen Entwicklungspotentials können durch inter­
regionale Vergleiche der in den letzten Jahren er­
zielten Produktivitätszunahmen gewonnen wer­
den. Dieser „Kunstgriff“ , bei dem von einer star­
ken Produktivitätszunahme in der Vergangenheit 
auch auf das Vorliegen einer größeren Entwick­
lungsfähigkeit in der Zukunft geschlossen wird, 
erlaubt durchaus gewisse Rückschlüsse, wenn die 
künftigen Entwicklungstendenzen der Produktion 
und die von ihr ausgehenden Standortanforde­
rungen sowie die räumlichen Entwicklungsmög­
lichkeiten berücksichtigt werden.

Schließlich wäre als dritter Indikator — gerade in 
einer weitgehend industrialisierten Wirtschaft, in 
der der Faktor Arbeit ein Engpaßfaktor ist — auch 
das prognostizierte Arbeitskräftereservoir als 
wachstumsstrategische Größe bei der Bestim­
mung des regionalen Entwicklungspotentials ein­
zubeziehen.

In der regionalen Wirtschaftspolitik der Bundes­
republik ist die Delegation der Fördergebiete im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse­
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ primär 
an dem Zielkriterium der Förderungsbedürftigkeit 
(Gewicht 1,5) und nur sekundär an dem Kriterium 
der Förderungswürdigkeit (Gewicht 1,0) ausge­
richtet. Von den für die Auswahl der Förderregion 
festgelegten Abgrenzungskriterien: Arbeitskräfte­
reservequotient (Gewicht 1,0), unter dem Bundes­
durchschnitt liegendes Einkommensniveau (Ge­
wicht 1,0) sowie Rückstand in bestimmten Infra­
strukturbereichen (Gewicht 0,5) erlaubt nur der 
Arbeitskräftereservequotient gewisse Rück­
schlüsse auf das regionale Produktionspotential. 
Der Quotient gibt das Verhältnis des im Jahre 
1977 erwarteten Arbeitsplatzdefizits bzw. -Über­
schusses zu der dann erwarteten Arbeitsplatz­
nachfrage an.

Wirtschaftliche Grundkonzeption

Bei der Bestimmung der wirtschaftspolitischen 
Grundkonzeption geht es um die Frage, mit wel­
chen Mitteln das vorgegebene Ziel erreicht wer­
den soll. Tragendes Prinzip einer wachstums­
orientierten regionalen Wirtschaftspolitik ist es,

‘ ) V g l. K o m m is s io n  d e r E u ro p ä isch e n  G e m e in sch a fte n : E in e  Re­
g io n a lp o li t ik  fü r  d ie  G e m e in sch a ft, o . O ., 1969, S. 24.
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durch eine schwerpunktmäßige Förderung ent­
wicklungsfähiger Regionen eine räumliche Kon­
zentration ökonomischer Aktivitäten und Ressour­
cen zu induzieren. Wenn eine Volkswirtschaft ein 
höheres Sozialprodukt erreichen will, erscheint es 
kaum zweifelhaft, daß sie zunächst durch die Er­
richtung sogenannter regionaler Wachstumszen­
tren ein System begrenzter Agglomerationen 
schaffen muß. Die Vorteile der Agglomeration be­
stehen nicht nur in der kapazitätsmäßigen Aus­
lastung infrastruktureller Einrichtungen, sondern 
auch in dem verstärkten Auftreten von sogenann­
ten Agglomerationsersparnissen, das sind Erspar­
nisse, die einem Betrieb aufgrund der räumlichen 
nachbarschaftlichen Produktion erwachsen.

Die schwerpunktmäßige Förderung ausgewählter 
Wirtschaftsregionen heißt noch nicht, die regio­
nale Konzentration ad infinitum fortzusetzerr. In 
den größeren Ballungsgebieten der Bundesrepu­
blik dürften die Agglomerationsnachteile, wozu 
vor allem die umweltbelastenden sozialen Kosten 
zählen, die Vorteile der regionalen Konzentration 
bereits überschritten haben. Die Wirtschaftspoli­
tik muß sich hier um eine stärkere Dezentralisie­
rung der wirtschaftlichen Aktivitäten bemühen.

Die regionalpolitische Aufgabenstellung einer 
wachstumsorientierten regionalen Wirtschaftspoli­
tik kann vereinfachend auf die Formel: Dezentra­
lisieren in Ballungsgebieten und Zentralisieren in 
ländlichen Gebieten gebracht werden. Der Weg, 
der zur Lösung beider Aufgaben führt, ist der 
gleiche: Schaffung eines Systems begrenzter 
Agglomerationen. In ländlichen Gebieten dienen 
sie als „pöle de croissance“ , in Ballungsgebieten 
sollen sie als Entlastungsorte der Ballungskerne 
eine weitere Zunahme des regionalen Konzentra­
tionsgrades verhindern.

In der Bundesrepublik ist die regionale Wirt­
schaftspolitik ebenso wie die Raumordnungspoli­
tik nach dieser Konzeption ausgerichtet. Gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 Raumordnungsgesetz soll in Ge­
bieten, in denen ein ausreichendes Maß an 
Schwerpunktbildung fehlt, eine Verdichtung von 
Wohn- und Arbeitsstätten angestrebt werden, und 
in Gebieten, in denen die Agglomeration bereits 
ein unerwünschtes Ausmaß angenommen hat, soll 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 des obengenannten Ge­
setzes der Ausbau von Entlastungsorten gefördert 
werden. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk­
tur" wird diesen Zielsetzungen durch die den so­
genannten Schwerpunktorten eingeräumten höhe­
ren Förderungspräferenzen entsprochen.

Die Auswahl der zu fördernden Investitionsvorha­
ben muß im Rahmen einer wachstumsorientierten 
regionalen Wirtschaftspolitik unter dem Zielaspekt 
erfolgen, die Wirtschaftskraft der Fördergebiete

auf Dauer nachhaltig zu steigern und die Wirt­
schaftsstruktur zu verbessern, in die Förderung 
sollten daher nicht Betriebe einbezogen werden, 
die als Zweigbetriebe in Form „verlängerter Werk­
bänke“ angesiedelt werden. Bei solchen Investi­
tionen handelt es sich nicht um Betriebserweite­
rungen, die auf die Fertigung bestimmter Teile 
und Anlagen spezialisiert sind, sondern um Pro­
duktionsstätten, die das gleiche Produktionssorti­
ment wie die Muttergesellschaft herstellen und 
daher in konjunkturellen Abschwüngen oder bei 
Änderungen der Nachfrage oft als erste geschlos­
sen werden.

Auswahl der Förderbetriebe

Erfolgversprechender ist die Ansiedlung sogenann­
ter Exportindustrien. Hierzu zählen Unternehmen, 
die über den regionalen Bedarf produzieren und 
den Überschuß über die Grenzen der eigenen 
Region exportieren. Für die Ansiedlung export­
orientierter Unternehmen sprechen vor allem zwei 
Gründe: Einmal gelten die dem interregionalen 
Wettbewerb ausgesetzten Betriebe als Rationali­
sierungsmotor innerhalb der Region, denn sie 
sind infolge des stärkeren Wettbewerbs dauernd 
gezwungen, die höchstmögliche Produktivität zu 
realisieren. Das Hauptargument basiert jedoch auf 
der „export-base-theory“ und besagt folgendes: 
Aufgrund der Exporte strömen zusätzliche Erlöse 
in die Region, die via Einkommens- und Beschäf­
tigungsmultiplikator weitere Produktionen inner­
halb der Region auslösen. Dem Export- oder Ba­
sisbereich fällt damit die Rolle eines Impulssen­
ders zu, der durch die Exportzunahme auch Ar­
beitsplätze in den Folgebereichen wie Handel, 
Verkehr, Verwaltung, Zulieferung etc. schafft. Um 
die Anfälligkeit der Region gegenüber Änderun­
gen der Nachfragestruktur zu mindern, ist bei der 
Ansiedlung von Exportgüterindustrien auf eine 
gewisse Differenzierung des Produktionspro­
gramms hinzuwirken.

Die regionale Förderungspraxis ist in der Bundes­
republik sowohl im Rahmen der Gemeinschafts­
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt­
schaftsstruktur“ als auch nach dem Investitions­
zulagengesetz streng an das Konzept der Export­
basistheorie gebunden. Es werden nur solche Be­
triebe gefördert, die Güter und Leistungen erstel­
len, welche ihrer Art nach regelmäßig überregio­
nal abgesetzt werden7).

Um eine regionale Wirtschaftspolitik zu gewähr­
leisten, die mit den verfügbaren Mitteln nicht 
„kleckert, sondern klotzt“ , ist eine Koordination 
der Maßnahmen der Träger der Regionalpolitik

7) V g l. D r itte r  R a h m e n p la n  d e r  G e m e in sch a ftsa u fg a b e  „V e rb e s s e ­
ru n g  d e r re g io n a le n  W ir ts c h a fts s tru k tu r"  fü r  de n  Z e itra u m  1974 b is  
1977, BT D rucks . 7/1769. S. 10; In v e s titio n s z u la g e n g e s e tz  i. d . F. 
vom  12. O k to b e r 1973, B G B l. I, S. 1494, § 2 A b s . 2 N r. 2.
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erforderlich. Andernfalls besteht die Gefahr, daß 
sich die von den verschiedensten Ressorts und 
Gebietskörperschaften durchgeführten Maßnah­
men in ihrer regionalen Wirkungsrichtung aufhe- 
ben. Diese Koordinierungsaufgabe stellt sich auf 
horizontaler und vertikaler Ebene.

Gesamtwirtschaftliche Koordinierung

Auf horizontaler Ebene sind die Pläne von regio­
nalpolitischer Wirksamkeit der einzelnen Fach­
ressorts zu koordinieren. Beispielsweise ist die 
Abstimmung zwischen Landwirtschafts- und Wirt­
schaftsressorts dann notwendig, wenn durch den 
Abbau landwirtschaftlicher Erhaltungssubventio­
nen Arbeitskräfte freigesetzt werden, die für den 
Aufbau von Industrien in ländlichen Gegenden 
benötigt werden. Die Koordinierung der einzelnen 
Ressortpläne wird in der Bundesrepublik (auf 
Bundesebene) durch einen interministeriellen 
Ausschuß für Raumordnung angestrebt.

Auf vertikaler Ebene sind vor allem die mitunter 
gegensätzlichen Interessen der Gebietskörper­
schaften auszugleichen. Die Gemeinden als die 
untersten Träger der Regionalpolitik beeinflussen 
das Standortgefüge, indem sie gewerbesteuer­
trächtige Objekte durch Werbemittel wie billige 
Energiequellen, kostenlose Grundstücke, Beteili­
gung an Erschließungskosten und niedrige Hebe­
sätze anlocken. Die Herabsetzung dieser für die 
Betriebe sehr wichtigen Kostenfaktoren verfälscht 
unter Umständen die natürlichen Standortbedin­
gungen, zumal diejenigen Gemeinden größere Zu­
geständnisse machen können, die schon steuer­
kräftig sind. Eine gesamtwirtschaftlich ausgerich­
tete regionale Wachstumspolitik muß auf den 
Freiheitsgrad der unteren regionalpolitischen In­
stanzen Einfluß nehmen können.

Die Einbeziehung der Gemeinden in die überört­
liche Planung ist in der Bundesrepublik für weite 
Bereiche durch die Landesplanungsgesetze ge­
regelt. Allerdings werden hier vorwiegend Fragen 
der raumbeanspruchenden Planung, wie z. B. 
Bauleit-, Flurbereinigungs- und Wasserwirtschafts­
planung, angesprochen, weniger Fragen der re­
gionalen Wirtschaftsförderung.

Zwischen Bund und Ländern erfolgt die Koordi­
nierung der regionalen Wirtschaftsplanung für den 
Bereich der Wirtschaftsförderung durch den ge­
meinsamen Rahmenplan der Gemeinschaftsauf­
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts­
struktur“ . Die Abstimmung der weitergefaßten 
Ziele und Maßnahmen der Raumordnung basiert 
auf der durch das Verwaltungsabkommen vom 
16. 12. 1957 gegründeten Ministerkonferenz für 
Raumordnung, die eine Koordination der Bundes­
und Ländermaßnahmen gewährleisten soll.

Diese Koordinierungsbemühungen haben jedoch 
bisher nicht — trotz zusätzlicher legislativer Rege­
lungen8) — zu einer befriedigenden Lösung der 
raumordnungspolitischen Zielsetzungen, wie sie 
beispielsweise in §2 Abs. 1 Nr. 3 Raumordnungs­
gesetz genannt werden, geführt9).

In einem föderativen Staat kann die Koordinie­
rung der regionalen Wirtschaftspolitik — sei sie 
wachstumsorientiert oder mehr an den raumord­
nungspolitischen Zielen der Egalisierung ausge­
richtet — nur auf der Grundlage eines für die ver­
schiedensten Entscheidungsträger weitgehend 
verbindlichen Programms erfolgen, in dem auf 
der Grundlage einer konkreten Zielbestimmung 
die regionale Verteilung der raumwirksamen Maß­
nahmen und Mittel festgelegt ist. Einen solchen 
gesamträumlichen und überfachlichen Orientie­
rungsrahmen soll das von Bund und Ländern 
nach mehr als fünfjähriger Vorbereitungszeit am 
14. 2.1975 verabschiedete Bundesraumordnungs­
programm darstellen. „Als ein Programm der Ko­
ordinierung sollen es die Fachplanungen der Bun­
desressorts sowie die Landesplanung in den Län­
dern beachten.“ 10)

Den räumlichen Bezugsrahmen des Bundesraum­
ordnungsprogramms bilden 38 Gebietseinheiten, 
für die eine Analyse und Prognose der regionalen 
Entwicklungsstruktur vorgenommen wird. Diese 
Planungsregionen decken sich jedoch weder mit 
den in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ festgelegten 
Arbeitsmarktregionen, noch lassen die für die Ab­
grenzung der 38 Gebietseinheiten zugrundegeleg­
ten Kriterien eine Verwendung für kleinräumige, 
regionale Analysen und Planungen zu. Erst bei 
der Fortschreibung des Programms wird ange­
strebt, die Gebietskulisse des Bundesraumord­
nungsprogramms den Fördergebieten der Ge­
meinschaftsaufgabe anzupassen. „Kleinster Bau­
stein“ für die Abgrenzung der Gebietseinheiten 
des Bundesraumordnungsprogramms sollen künf­
tig die „zentralörtlichen Verflechtungsbereiche 
mittlerer Stufe“ sein und sich mit den Arbeits­
marktregionen decken.

Die unzureichende Integration der regionalen 
Wirtschaftspolitik in die Raumordnungspolitik 
muß um so mehr überraschen, als in der Bundes­
republik die regionale Förderpolitik ganz über­
wiegend im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
und des damit abgestimmten Investitionszulagen­
gesetzes erfolgt. Hier liegt noch ein breites Feld 
regionalpolitischer und raumordnungspolitischer 
Koordinierungsarbeiten.

8 ) V g l. z. B. d ie  R a u m o rd n u n g s k la u s e ln  in  B u n d e sg e se tze n , w ie  
z. B .: B u n d e s fe rn s tra ß e n g e se tz  — § 16, W a sse rh a u sh a ltsg e se tz  -  
§36 , S ch u tzb e re ich g e se tz  — § 1 ,  B u n d e sb a u g e se tz  -  § 1 .

’ ) V g l. B u n d e s ra u m o rd n u n g s p ro g ra m m  vom  14. 2. 1975, S. 15.

io) B u n d e s ra u m o rd n u n g s p ro g ra m m , a. a. O ., S. IV.
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